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Beitrag im Kölner Stadt-Anzeiger vom 19./20. November 
 

Sehr geehrter Herr Minister, 
 

es ist zwar richtig, dass die Landeentgelte am Flughafen Köln/Bonn eine Lärmkomponente be-
inhalten, nur hat deren Höhe -insbesondere bei den Großflugzeugen im Nachtfrachtverkehr- 
nichts mit einer Anreizfunktion zu tun, diesen Betrieb besser mit weniger lauten Flugzeutypen 
abzuwickeln. Angesichts des Verbrauchs vom 8.000 Litern Kerosin pro Flugstunde bei der 
MD11F und deren 16.000 bei einer B744F sind € 280 Lärmzuschlag pro Lande-Start-Zyklus 
nicht einmal „Peanuts“, sondern lediglich eine Alibigebühr. 
 

In der letzten Fluglärmkommissiomssitzung am 8. ds. Ms. habe ich deshalb im Rahmen des 
TOP 7 (Lärm/Kurshaltung/Steigverhalten der MD11) auch diese Gebühren-Misere angespro-
chen und als Beispiel für die notwendige Richtung auf die entsprechenden Zuschläge der 
Fraport (MD11F: € 840; B744: € 2.360) hingewiesen, wobei das noch nicht einmal die Spitzen-
beiträge an deutschen Flughäfen sind. 
 

Mir ist bewusst, dass Ihr Haus zunächst einmal das Passagierflugverbot für die Kernnacht „in 
trockene Tücher“ bekommen muss. Danach aber sollte die Gebührenordnung im Hinblick auf 
den Nachtfrachtflug zu einem Instrument der Flugzeugflotten-Zusammenstellung umgestaltet 
werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                                                            
Anlagen: Fraport-Lärmentgelte_MD1F+B74F; Lärmentgelte-Vergleich 

zum Antwortschreiben 

http://www.fluglaerm.de/koeln/FRA-MD1F+B74FLrm.pdf
http://www.fluglaerm.de/koeln/LrmEntgltVglch.pdf
http://www.fluglaerm.de/koeln/VoigtsbergerAntwort.pdf

